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4.26 Strahlendiagnostik/-therapie  
 
Die auf Bundesebene gemäß § 135 Abs. 2 SGB V geschlossene Vereinbarung zur 
Durchführung von Untersuchungen in der diagnostischen Radiologie, Nuklearmedizin und von 
Strahlentherapie umfasst die Bereiche: 
 
> allgemeine Röntgendiagnostik  
> Computertomographie 
> Knochendichtemessung (Osteodensitometrie) 
> Strahlentherapie 
> Nuklearmedizin. 
 
Die fachlichen Voraussetzungen für eine Abrechnungsgenehmigung werden anhand von 
Zeugnissen nachgewiesen. Es wird geprüft, ob die benötigten Kenntnisse im Rahmen einer 
Facharztweiterbildung erworben wurden. Hierbei werden die Weiterbildungsordnungen der 
jeweiligen Ärztekammern zu den Prüfungen herangezogen. Wurden die fachlichen Kenntnisse 
außerhalb der Facharztweiterbildung erworben oder bestehen begründete Zweifel, müssen 
diese in einem Kolloquium nachgewiesen werden. Für den Betrieb von radiologischen, 
strahlentherapeutischen und nuklearmedizinischen Einrichtungen müssen als weitere 
Voraussetzungen die Vorgaben der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzverordnung, die 
übergeordnete Rechtsvorschriften sind, erfüllt werden. Neben der erforderlichen Be-
triebsgenehmigung müssen alle Antragsteller die jeweiligen Fachkunden im Strahlenschutz 
durch die Vorlage der entsprechenden Fachkundebescheinigungen der Ärztekammern 
nachweisen. Aus dieser Vereinbarung ausgegliedert wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2007 der 
Bereich der Mammographie, der in eine eigene Vereinbarung überführt wurde. 
 
 

 
Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung von Qualifikations-
voraussetzungen zur Durchführung von 
Untersuchungen in der diagnostischen 
Radiologie und Nuklearmedizin und von 
Strahlentherapie (Vereinbarung zur 
Strahlendiagnostik und -therapie) 
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 2 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.4.1993, zul. geändert: 
1.1.2007 
Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über Kriterien zur 
Qualitätsbeurteilung in der 
radiologischen Diagnostik 
(Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie 
Radiologie) 
 
Rechtsgrundlage: § 136 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.10.1992, zul. geändert: 
13.3.1997 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 
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Vereinbarung zur Strahlendiagnostik 
und -therapie 

Diagnostische 
Radiolgie 

 
Anlage I  
nach Klassen I-
XIII (außer VII 
und XI) 

Computer-
tomographie 

 
Anlage I- 
Klasse VIII  

Osteodensitometrie 
 

Anlage I - 
Klasse XI 
Anlage III - 
Klasse VI 

Strahlentherapie 
 
 

Anlage II  

Nuklearmedizin 
 
 

Anlage III 
nach Klassen I-V 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung,  
Stand 31.12.2007 

435 85 52 21 21 

Anzahl beschiedene Anträge 27 9 7 13 0 
- davon Anzahl Genehmigungen 27 9 7 13  
- davon Anzahl Ablehnungen      
Anzahl Kolloquien (Antragsverfahren) 0 0 7 0 0 
- davon bestanden    7   
- davon nicht bestanden   0   
Anzahl der Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen 

2 0 0 0 0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

36 4 2 0 0 

Qualitätsprüfungen im Einzelfall (Stichprobenprüfungen) 
Anzahl geprüfter Ärzte 14 3 0 0 0 
- davon ohne Beanstandung 7 3    
- davon mit geringen Beanstandungen 7     
- davon mit erheblichen Beanstandungen       
- davon mit schwerwiegenden Beanstandungen       
Anzahl Kolloquien (Stichprobenprüfung)  0 0 0 0 0 
- davon bestanden       
- davon nicht bestanden      
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